
 

 

 

  

 

 

Informationsveranstaltungen und Sachkundeprüfungen sind für Ihren Arbeitgeber und Sie eine 

zeitaufwendige und teure Notwendigkeit. Wegen der teils komplizierten Rechtslage zur Anerkennung 

vorhandener Ausbildungsabschlüsse und unvollständiger Informationen der antragsstellenden 

Personen melden sich immer wieder Teilnehmer*innen zu den Veranstaltungen an, die aufgrund einer 

anerkennungsfähigen Ausbildung keine Prüfung ablegen müssen. 

Wenn das unten aufgeführten Beispiel auf Sie zutrifft, oder Sie Fragen zur 

Anerkennungsfähigkeit Ihrer Berufsausbildung haben, wenden Sie sich bitte unbedingt vor 

der Anmeldung an eine der angegebenen Kontaktpersonen. 

Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung (Abschluss nach dem 14. Februar 2012), die die 

erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nachweist und zur Beantragung eines 

Sachkundenachweises (Anwendung) berechtigt. 

Beispiele: 

 

1. Landwirt/Landwirtin, Forstwirt/Forstwirtin, Gärtner/Gärtnerin, Winzer/Winzerin, 

2. Landwirtschaftlicher Laborant/Landwirtschaftliche Laborantin, 

3. Landwirtschaftlich-technischer Assistent/Landwirtschaftlich-technische Assistentin, 

4. Fachkraft Agrarservice nach der Verordnung über Entwicklung und Erprobung des 

Ausbildungsberufs Fachkraft Agrarservice vom 17. Mai 2005 (BGBl. I S. 1444) und nach der 

Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft Agrarservice vom 23. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2157), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Mai 2013 (BGBl. I S. 1250) geändert worden ist 

5.  Schädlingsbekämpfer/Schädlingsbekämpferin nach der Verordnung über die 

Berufsausbildung zum Schädlingsbekämpfer/zur Schädlingsbekämpferin vom 15. Juli 2004 

(BGBl. I S. 1638), 

6. Geprüfter Schädlingsbekämpfer/Geprüfte Schädlingsbekämpferin nach der Verordnung 

über die berufliche Umschulung zum Geprüften Schädlingsbekämpfer/zur Geprüften 

Schädlingsbekämpferin vom 18. Februar 1997 (BGBl. I S. 275), 

7. Pflanzentechnologe/Pflanzentechnologin nach der Verordnung über die 

Berufsausbildung zum Pflanzentechnologen und zur Pflanzentechnologin vom 12.März 

2013 (BGBl. I S. 482). 

 


